
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
4. Satzung zur Änderung der Satzung der Samtge-
meinde Heeseberg über die Gewährung von Auf-
wandsentschädigungen, Sitzungsgeldern, den Er-

satz von Verdienstausfällen und die Erstattung von 
Fahrtkosten 

 
Aufgrund der §§ 10, 44, 55 und 71 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgeset-
zes (NKomVG) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Samtgemeinderat der Samtge-
meinde Heeseberg in seiner Sitzung am 20.09.2022 folgende 4. Änderungssatzung be-
schlossen: 
 

§ 1a 
 

Überlassung eines Tabletcomputers bzw. Druckkostenzuschuss 
 

(1) Zur Durchführung der papierarmen Ratsarbeit wird den Mitgliedern des Samtgemein-

derates entweder ein iPad Tabletcomputer kostenfrei überlassen oder es wird ein Kos-

tenzuschuss nach § 1a Nr. 3 gewährt.  

 
Große Druckerzeugnisse, wie z.B. Haushaltspläne oder umfassende Prüfberichte und 
Gutachten, werden entweder bereits verwaltungsseitig gedruckt zur Verfügung gestellt, 
oder auf Wunsch des/der Abgeordneten in Papierform zur Verfügung gestellt. 

 
(2) Bei der Wahl zur Nutzung des Tabletcomputers wird den Mitgliedern des Samtgemein-

derates ein iPad durch den Fachbereich I – Allgemeine Verwaltung – kostenlos zur 

Verfügung gestellt. Von dort erfolgt die Einrichtung der Geräte sowie eines Programms 

zur Nutzung des Ratsinfomationssystems (RIS-App) und die Betreuung der Geräte 

durch bedarfsweise Unterstützung und Durchführung von Schulungen. Der Zugriff auf 

das Internet im Rathaus sowie in verschiedenen Sitzungsräumen erfolgt kostenneutral 

per WLAN-Netz. Für den Zugriff außerhalb des Rathauses ist ein Zugriff auf ein ande-

res WLAN-Netz notwendig. Die Einbindung des iPads in das private WLAN-Netz des 

Ratsmitgliedes wird bei Bedarf durch die Mitarbeiter des Fachbereiches I unterstützt. 

Kosten für einen Datentarif für die Nutzung des iPads über das Mobilfunknetz werden 

nicht übernommen. 

 
(3) Für die Nutzung einer eigenen IT-Ausstattung wie PC, Notebook, Tabletcomputer 

durch das Ratsmitglied wird ein jährlicher Kostenzuschuss in Höhe von 75,-- € gewährt. 

 
(4) Ausschussmitglieder, die nicht im Samtgemeinderat der Samtgemeinde Heeseberg 

vertreten sind, sowie beratende Mitglieder, die nicht der Samtgemeindeverwaltung an-

gehören, erhalten weiterhin alle Ratsdrucksachen in gedruckter Form, sofern sie nicht 

darauf verzichten. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
(Ralphs) 

Jerxheim, den 26.09.2022

Der Samtgemeindebürgermeister


